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Fragen und Antworten zum Münchner Bürgerbegehren.
1) Warum stimmen nicht die Betroffenen der Flughafenregion, sondern die Münchner Bürger über den

Bau der dritten Startbahn ab?

Nur die Stadt München als Miteigentümer besitzt laut Gesellschaftervertrag ein Vetorecht.

Stimmen die Münchner Bürgerinnen und Bürger im Bürgerbegehren gegen die Dritte Startbahn,

darf die Stadt München nicht für den Bau der dritten Startbahn stimmen. Damit wären die Ausbaupläne gestoppt.

Die Kommunen im Umland des Flughafens besitzen so ein Vetorecht nicht. Hier gibt es keinen Anteilseigner.

Die Bürgerinnen und Bürger am Flughafen haben sich aber natürlich schon sehr deutlich geäußert:

85.000 Einwendungen im Planfeststellungsverfahren sind auch eine Äußerung der Bürgerschaft, auf die

sich die Politik durchaus beziehen muss, wenn von Bürgerbeteiligung die Rede ist. Und darauf können sich

auch die betroffenen Bürger in der Flughafenregion jederzeit berufen. Trotzdem diskutieren wir natürlich

auch bei uns über mögliche andere Aktionen.

2) Können auch Menschen mit Zweitwohnsitz in München am Bürgerbegehren teilnehmen?

Nein! Zur Teilnahme am Münchner Bürgerbegehren sind nur wahlberechtigte Bürger über 18 Jahren mit

Hauptwohnsitz in München berechtigt

3) Was spricht gegen einen bayernweiten Volksentscheid, an den dann der Freistaat als Mehrheitseigner

des Flughafens gebunden wäre? Hier könnten schließlich auch die Menschen aus der Region mitstimmen.

Ein Volksbegehren auf Landesebene wäre wohl nicht zulässig.

Es würde in das Haushaltsrecht des Bayerischen Landtags eingreifen und somit gegen Artikel 73 der Bayerischen

Verfassung verstoßen, weil es hier um haushaltpolitische Entscheidungen geht. Dort heißt es:

„Über den Staatshaushalt findet kein Volksentscheid statt.“

4) Welche Möglichkeiten haben die Bürger in der Flughafenregion, das Bürgerbegehren zu unterstützen?
In welcher Form unterstützt AufgeMUCkt das Projekt?

Information, Information, Information! Wir AufgeMUCkte werden die Scheinargumente der Befürworter aufdecken,

die Münchner an den Infoständen unterstützen. Wir wollen schon bei unserer großen Münchner

Demo am 29.10. 2011 zwei eigene Stände für die Münchner aufbauen, um das Münchner Bürgerbegehren

zu unterstützen. Alle betroffenen Bürger in der Flughafenregion sollen ihre Münchner Verwandten, Bekannten

und Arbeitskollegen über die nicht erforderliche und menschenverachtende Planung einer 3. Startbahn

aufklären. Wir planen auch Info-Veranstaltungen im Flughafenland.

5) Wie verhält sich das Aktionsbündnis Aufgemuckt, wenn sich die Bürger Münchens für den Bau einer

dritten Startbahn entscheiden?
Das Münchner Bürgerbegehren ist nur eine Ebene des Widerstands. Sollte das Bürgerbegehren von den

Münchner Startbahngegnern nicht gewonnen werden, haben sich lediglich die Münchnerinnen und Münchner

entschieden, ihren OB und ihren Stadtrat aufzufordern, für die 3. Startbahn zu stimmen.

Wenn sich also die Münchner für die dritte Startbahn aussprechen, ist das natürlich bindend für den Münchner

Stadtrat. Allerdings kann dieses Votum von nur 10 % der Einwohner Bayerns nicht bindend für die Landespolitik

sein.

Wir wirklich betroffene Startbahngegner werden auch weiterhin alle demokratischen Möglichkeiten des Widerstandes benutzen, um diese menschenverachtende Planung zu verhindern.

Mit unseren 85.000 Einwendungen haben wir aufgeMUCkte Startbahngegner auch nach wie vor jede Legitimation

der Bürgerschaft, weiterhin vehement gegen die 3. Startbahn zu kämpfen.
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